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Landesstelle 
Kreisausschuss  - Amt f. d. ländl. Raum 
(ALR) –  des Kreises 

________________________ 
 

Eingangsstempel - Landesstelle -  

 
  

 

Antrag 
 

auf Bescheinigung des Übergangs einer Milchquote 
-  Ausübung des Übernahmerechts  - 

gemäß § 49 der Neufassung der Milchquotenverordnung (MilchQuotV) vom 04.03.2008. 
(BGBl. Teil I Nr. 9 S. 359 ) 

1. Antragsteller/in  (Übernehmer/in) 

Name, Vorname Personenident – Nr. 

Straße Telefon 

PLZ, Ort Bundesland 

Molkerei Lieferanten-Nr. 

2. Verpächter/in  (Veräußerer/in) 

Name, Vorname Personenident – Nr. 

Straße Telefon 

PLZ, Ort Bundesland 

3. Höhe und Übergang der Quote 

Als Übernehmer/in beantrage ich hiermit den Übergang der bisher von mir von dem/der Veräußerer/in 
gepachteten Quote in Höhe von  _____________  kg  und  _____  % Fett zu bescheinigen. 

Ich habe gemäß § 49 Abs. 1 MilchQuotV mein Übernahmerecht am  ___________  ausgeübt. Der 
Pachtvertrag war am  _____________  abgelaufen. 

Den Kaufpreis in Höhe von  _____________  EUR habe ich am  ____________  dem Veräußerer ge-
zahlt (s. entsprechende Belege) 

Der Veräußerer erkennt durch nachstehende Unterschrift die Ausübung des Übernahmerechts an, bes-
tätigt den Erhalt des Kaufpreises und versichert, dass in der übernommenen Quote keine Quoten Drit-
ter (z. B. Altverpächter/Neuverpächter) enthalten sind. 
 

 
     
 Ort, Datum  Unterschrift Übernehmer/in    Ort, Datum  Veräußerer/in 

Anlage: 

- Übernahmeerklärung 
- Belege über gezahlten Kaufpreis 
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Übernahmeerklärung ( Pächter ) 
(innerhalb eines Monats nach Ablauf des Pachtvertrages - per Einschreiben mit Rück-
schein abschicken oder gegen angefügte persönliche Empfangsbestätigung dem 

Verpächter aushändigen ). 
    
 
Absender / Pächter : ____________, den _________________ 
________________________ 
________________________ Durchschrift des Schreibens bitte an:  
________________________ Kreisausschuss des Landkreises - ALR - 
  

Empfänger / Verpächter )                                        _________________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
Geltendmachung des Übernahmerechts von Pachtquoten 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr  _____________ , 
 
hiermit mache ich gemäß § 49 Abs. 1 der Milchquotenverordnung (MilchQuotV) mein Übernahme-
recht für folgende Pachtquote, deren Pachtvertrag am  _____________  endete, geltend und wahre 
somit die nach Abs. 2 geforderte Frist ( innerhalb eines Monats nach Beendigung des Pachtvertra-
ges ). 
 
Pachtvertrag vom:  __________________ 
 
Pachtquote in kg:  ______________  Referenzfettgehalt in %:  ______ 
 
Ich bin auf die bisher gepachtete Quote in meinem Betrieb angewiesen und benötige sie zur Milch-
erzeugung. 
Das Entgelt für die übernommene Quote werde ich Ihnen gemäß § 49 Abs. 4 MilchQuotV bis zum 
Ablauf von 14 Tagen nach der in Abs. 2 genannten Frist zahlen. 
Der Preis für die Quote ist nach § 49 Abs. 3 der MilchQuotV festgelegt und beträgt 67 Prozent des 
Gleichgewichtspreises, der an dem Zeitpunkt der Rückgewähr vorangegangenen Übertragungster-
min (Börsentermin) ermittelt wurde. Bei Pachtverträgen, die mit Ablauf des 31. März enden, ist maß-
geblich der Gleichgewichtspreis des darauf folgenden Übertragungstermins. 
Sofern sich Verpächter und Pächter einigen, kann der Pächter die Quote auch zu einem niedrigeren 
Preis übernehmen (§ 49 Abs. 5 MilchQuotV). 
Teilen Sie mir bitte rechtzeitig ihre Bankverbindun g mit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
     ______________________________________ 
       Unterschrift Pächter 

 
___________Hier abtrennen und bitte an Pächter zurücksenden _____________________ 
 
Empfangsbestätigung der Übernahmeerklärung durch de n Verpächter: 
 
Ich habe die Erklärung vom ___________ zur Ausübung des Übernahmerechts, abgeleitet aus  

dem Pachtvertrag vom  ___________________  von Herrn/Frau  ________________  am 

_________  erhalten. 
 
_____________________________  ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Verpächter 


